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F r i e d h o f s s a t z u n g  

 
 

für den Evangelischen Waldfriedhof Altenböddeken 
 

der Evangelischen Kirchengemeinde 
 
 

Büren 
 
 

vom 16. Juli 2008 
 
Der kirchliche Friedhof ist die Stätte, auf der die Kirche ihre verstorbenen Glieder zu Grabe 
geleitet. Sie gedenkt der Verstorbenen und vertraut sie der Gnade Gottes an. Sie ruft die Le-
benden zum Heil in Christus. Sie verkündigt dabei den Tod als Gericht Gottes über alles irdi-
sche Wesen und bezeugt die Auferstehung Jesu Christi als Sieg über Sünde und Tod. 
 

Auch zu der Zeit, in der das Evangelium auf dem Friedhof nicht verkündigt wird, ist der 
Friedhof mit seinen Grabstätten und seinem Schmuck der Ort, an dem die Verkündigung 
sichtbar bezeugt und der Verstorbenen und des eigenen Todes gedacht wird. 
 

Der kirchliche Friedhof weist auf das christliche Menschenbild hin, das Lebende und Tote in 
einer Gemeinschaft vor Gott versteht und zugleich die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit 
eines jeden Menschen vor Gott betont. 
 
 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Büren vertreten durch das Presbyterium 
erlässt gem. Artikel 159 Abs. 2 Kirchenordnung i. V. m. § 49 der Verordnung für die Vermö-
gens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der Kirchlichen 
Verbände in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung – VwO) vom 26. 
April 2001 und § 9 Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche von 
Westfalen (Friedhofswesenverordnung – FWVO) vom 18. Dezember 2003 die nachstehende 
 
 
 

Friedhofssatzung. 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Leitung und Verwaltung des Friedhofs 

 
(1) Die Evangelische Kirchengemeinde Büren (nachstehend ”die Friedhofsträgerin“ ge-
nannt) ist Trägerin des Evangelischen Waldfriedhofs Altenböddeken auf der Gemarkung Bü-
ren und Bad Wünnenberg (nachstehend ”der Friedhof“ genannt). 
(2) Leitung, Aufsicht und Verwaltung liegen bei der Friedhofsträgerin. Die Friedhofsträge-
rin kann einen Friedhofsausschuss bilden oder sich Beauftragter bedienen. 
(3) Die Aufsichtsbefugnisse der Ordnungs- und Gesundheitsbehörden werden hierdurch 
nicht berührt. 
(4) Im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung dürfen personenbe-
zogene Daten erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt werden.  
Eine Datenübermittlung an sonstige Stellen und Personen ist zulässig, wenn 
a) es zur Erfüllung des Friedhofszwecks erforderlich ist, oder 
b) die Datenempfänger der Stellen oder Personen ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis 
der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegen und die betroffenen Personen kein schutz-
würdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung haben. 
(5) Im Übrigen gilt für die Übermittlung § 13 Kirchengesetz über den Datenschutz in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD). 
 
 

§ 2 
Benutzung des Friedhofs 

 
(1) Der Friedhof ist bestimmt zur Bestattung und Beisetzung (nachstehend ”Bestattung“ 
genannt) der verstorbenen Gemeindeglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Büren und 
sonstiger Personen, die bei ihrem Tod ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstät-
te besaßen. 
(2) Ferner werden auf ihm bestattet:   
a) verstorbene Gemeindeglieder anderer evangelischer Kirchengemeinden, 
b) verstorbene ortsansässige Angehörige solcher Religionsgemeinschaften, die zur Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland gehören. 
(3) Andere Verstorbene können bestattet werden, wenn die Friedhofsträgerin zustimmt. 
 
 

§ 3 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist für Besucher durchgehend geöffnet. 
(2) Die Friedhofsträgerin kann den Besuch des Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes vorübergehend einschränken. 

 
 

§ 4 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 
Die Anordnungen der Friedhofsträgerin bzw. ihrer Beauftragten sind zu befolgen.  
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 



 4

a) die Wege mit Kraftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen (z. B. Fahrrädern / Rollern / 
Rollschuhen / Rollerblades / Skateboards) zu befahren. Ausgenommen sind Kinderwa-
gen, Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zu-
gelassenen Gewerbetreibenden (Einzelheiten ergeben sich aus der gem. § 6 dieser Sat-
zung erforderlichen Zulassung). 
b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienstleistungen anzubieten und dafür zu werben, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
führen, 
d) gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen, 
e) Druckschriften ohne Zustimmung der Friedhofsträgerin zu verteilen, 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Plätze abzulegen sowie Abfälle 
anderer Herkunft auf dem Friedhof zu entsorgen, 
g) den Friedhof, seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädi-
gen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Grabstätten unberechtigt zu betre-
ten, 
h) zu lärmen, zu spielen, zu lagern und sich sportlich zu betätigen, 
i) Hunde frei laufen zu lassen (Hundekot ist zu beseitigen), 
j) sich als unbeteiligter Zuschauer während der Bestattungsfeier oder bei Umbettungen 
störend in unmittelbarer Nähe der Grabstätte aufzuhalten, 
k) Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb von Bestattungen zu halten, 
l) Unkrautvernichtungsmittel und chemische Schädlingsbekämpfungsmittel zu verwen-
den. 

(3) Die Friedhofsträgerin kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Fried-
hofs und dieser Satzung vereinbar sind. Erforderliche Zustimmungen sind rechtzeitig bei der 
Friedhofsträgerin schriftlich einzuholen.  
 
 

§ 5 
Zulassung für gewerbliche Arbeiten 

 
(1) Alle auf dem Waldfriedhof gewerblich notwendigen Tätigkeiten werden von der Träge-
rin bzw. dem von ihr Beauftragten an Gewerbetreibende vergeben. 
(2) Gewerbetreibende benötigen für Tätigkeiten auf dem Friedhof eine vorherige Zulassung 
durch die Friedhofsträgerin, die Art und Umfang der Tätigkeit festlegt. Die Friedhofsträgerin 
kann Zulassungsbeschränkungen festlegen. 
(3) Sie lässt ausschließlich Gewerbetreibende zu, die in fachlicher, betrieblicher und per-
sönlicher Hinsicht zuverlässig sind und die Friedhofssatzung anerkennen. 
(4) Bildhauerinnen und Bildhauer, Steinmetzinnen und Steinmetze, Gärtnerinnen und Gärt-
ner bzw. Personen, die sie fachlich vertreten, müssen darüber hinaus die Meisterprüfung in 
diesem Beruf abgelegt haben oder eine anderweitig mindestens gleichwertige fachliche Quali-
fikation erworben haben. Bestatterinnen und Bestatter müssen als Gewerbetreibende zugelas-
sen sein. Bildhauerinnen und Bildhauer, Steinmetzinnen und Steinmetze müssen entsprechend 
ihrem Berufsbild in die Handwerksrolle eingetragen sein. 
 

§ 6 
Gewerbliche Arbeiten  

 
(1) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. Der Friedhofsträ-
gerin ist von den Gewerbetreibenden der Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung vor-
zulegen. 



 5

(2) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur werktags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr ausgeführt 
werden und Bestattungen nicht stören. 
(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Fried-
hof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern oder 
stören. 
(4) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Arbeiten anfallenden Abfälle 
vom Friedhof zu entfernen. 
(5) Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ord-
nungsgemäßen Zustand zu versetzen. 
(6) Mit Grabmalen darf nicht geworben werden. Grabmale dürfen daher nicht mit Firmen-
schildern versehen werden. 
 
 

§ 7 
Gebühren 

 
Die Friedhofsträgerin erhebt für die Benutzung des Friedhofs Gebühren nach der kirchenauf-
sichtlich und staatlich genehmigten Gebührensatzung.  
 
 

II. Grabstätten 
 

§ 8 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit für Urnenbeisetzungen beträgt 20 Jahre. 
 
 

§ 9 
Rechtsverhältnisse an den Grabstätten 

 
(1) Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in dieser Satzung aufgestellten Bedin-
gungen vergeben. Das Nutzungsrecht kann nur einer natürlichen oder einer juristischen Per-
son übertragen werden. Die Grabstätten bleiben Eigentum der Friedhofsträgerin. An ihnen 
bestehen nur Rechte nach dieser Satzung. 
(2) Die von der Friedhofsträgerin erstellten Aufteilungspläne werden für die Nutzungsbe-
rechtigten zur Einsichtnahme bereitgehalten. Bewerber um ein Nutzungsrecht an einer Wahl-
grabstätte können anhand dieser Pläne oder gegebenenfalls an Ort und Stelle wählen, welche 
Grabstätte sie wünschen. Ein Anspruch auf Vergabe oder Verlängerung des Nutzungsrechts 
an einer bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.  
(3) Die Friedhofsträgerin vergibt das Nutzungsrecht durch schriftlichen Bescheid. Das vom 
Landeskirchenamt herausgegebene Formular „Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechts / 
Bescheid über die Vergabe eines Nutzungsrechts“ soll verwendet werden. In dem Bescheid 
wird die genaue Lage der Grabstätte und die Dauer der Nutzungszeit angegeben.  Dabei wird 
darauf hingewiesen, dass sich der Inhalt des Nutzungsrechts nach den Bestimmungen der 
Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung richtet. 
(4) Die Grabstätten auf dem Evangelischen Waldfriedhof Altenböddeken sind Gemein-
schaftsgrabstätten für Urnenbeisetzungen. An diesen Grabstätten werden Nutzungsrechte ver-
geben. Die Anlage und Unterhaltung erfolgt für die Dauer der Ruhezeit durch die Friedhofs-
trägerin. Die Friedhofsträgerin errichtet mehrere Gemeinschaftsstelen als Grabmale. Als In-
schrift werden Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufge-
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nommen. Außer der von den Friedhofsträgerin errichteten Gemeinschaftsstelen darf kein wei-
teres Gedenkzeichen aufgestellt werden.  
(5) Ein Anspruch, die Grabstätte individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grab-
schmuck auf der Grabstätte abzulegen, besteht nicht. Die Friedhofsträgerin kann eine beson-
dere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt werden kann. Die Friedhofsträgerin be-
hält sich vor, den Grabschmuck von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen zu ent-
sorgen. Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, 
wird dieser Grabschmuck von der Friedhofsträgerin abgeräumt und entsorgt. 
(6) Auf Wunsch der Angehörigen kann die Nutzungszeit jeweils um 5 Jahre auf maximal 
30 Jahre verlängert werden. 
(7) Für Lebenspartner, Ehegatten und Abkömmlinge besteht die Möglichkeit, auf Antrag 
nebenliegende Beisetzungsplätze zu reservieren, maximal bis zum Ablauf der vereinbarten 
Nutzungszeit. 
 
 

§ 10 
Belegung, Wiederbelegung, Öffnung der Gräber 

 
(1) Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht 
wiederbelegt werden. 
(2) Urnenreste, die beim Ausheben eines Grabes gefunden werden, sind unter der Sohle des 
neu aufgeworfenen Grabes zu versenken. 
(3) Ein Grab darf nur mit Zustimmung der Friedhofsträgerin und der zuständigen Ord-
nungsbehörde oder aufgrund richterlicher Anordnung geöffnet werden. 
 
 

 
§ 11 

Aus- und Einbettungen 
 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
(2) Aus- und Einbettungen von Urnen sind ausnahmsweise bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes zulässig. Hierzu ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Friedhofsträgerin so-
wie der zuständigen Ordnungsbehörde erforderlich. 
(3) Die Beisetzung der Totenasche erfolgt in schnell verrottbaren Urnen. Aus- und einge-
bettet werden kann lediglich das Erdreich, in dem die Beisetzung erfolgt ist. 
(4) Aus- und Einbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt sind die 
Angehörigen. Die schriftliche Zustimmung der nutzungsberechtigten Person ist beizufügen. 
(5) Aus- und Einbettungen werden von der Friedhofsträgerin durchgeführt. Sie bestimmt 
den Zeitpunkt der Aus- und Einbettung.  
(6) Die antragstellende Person trägt die Kosten der Aus- und Einbettung. Sie haftet für 
Schäden, die durch eine Aus- oder Einbettung entstehen. 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch die Aus- und Einbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
 

§ 12 
Urnen und Trauergebinde 

 
(1) Bestattungen sind ausschließlich in schnell verrottbaren Urnen vorzunehmen. 
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(2) Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert 
wird. 
(3) Trauergebinde und Kränze müssen aus natürlichen, biologischen, verrottbaren Materia-
lien hergestellt sein. Gebinde und Kränze mit Kunststoffen sind nach der Trauerfeier durch 
die nutzungsberechtigte Person oder deren Beauftragte zu entfernen. Kunststoffe sind auch als 
Verpackungsmaterial nicht erlaubt. 
 
 
 
 

§ 13 
Herrichtung und Unterhaltung der Grabstätten 

 
(1) Die Herrichtung und Unterhaltung der Waldfläche und der Grabfelder ist Aufgabe der 
Friedhofsträgerin. 
(2) Das Herrichten der Grabstätte nach der Bestattung und die Entsorgung des Grab-
schmucks wird durch die Friedhofsträgerin durchgeführt. 
(3) Das Abdecken und Kenntlichmachen der Grabstätte mit Materialien jeglicher Art ist 
verboten. 
 
 

III. Bestattungen und Feiern 
 

§ 14 
Bestattungen 

 
(1) Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung. Den Zeitpunkt legt die 
Friedhofsträgerin im Einvernehmen mit den Angehörigen und der zuständigen Pfarrerin oder 
dem zuständigen Pfarrer fest. 
(2) Den Zeitpunkt einer nichtkirchlichen Bestattung legt die Friedhofsträgerin im Einver-
nehmen mit den Angehörigen fest. 
(3) Bei Bestattung durch eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer ist die Friedhofs-
trägerin zu informieren. Die Bestimmungen der Kirchenordnung über die Erteilung eines Er-
laubnisscheins (Dimissoriale) bleiben unberührt. 
(4) Trauerfeiern können nach Absprache mit der Friedhofsträgerin an der Beisetzungsstätte 
oder an einer hierfür von der Friedhofsträgerin vorgesehenen freien Fläche abgehalten wer-
den. 
 
 

§ 15 
Anmeldung der Bestattung 

 
(1) Die Bestattung ist unverzüglich bei der Friedhofsträgerin unter Vorlage der Bescheini-
gung des Standesamtes über die Beurkundung des Todesfalles oder des Bestattungserlaubnis-
scheines der Ordnungsbehörde schriftlich anzumelden. Bei Urnenbeisetzungen ist zusätzlich 
die Einäscherungsurkunde vorzulegen. Die Bestattung kann frühestens 2 Arbeitstage nach der 
Anmeldung erfolgen. Die Anmeldevordrucke der Friedhofsträgerin sind zu verwenden. Dabei 
ist die Anmeldung der Bestattung durch die antragstellende Person zu unterschreiben. Ist die 
antragstellende Person nicht nutzungsberechtigt an der Grabstätte, so hat auch die nutzungs-
berechtigte Person durch ihre Unterschrift ihr Einverständnis zu erklären. Ist die nutzungsbe-
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rechtigte Person einer vorhandenen Wahlgrabstätte verstorben, so hat die künftige nutzungs-
berechtigte Person durch ihre Unterschrift die Übernahme des Nutzungsrechts in der Anmel-
dung schriftlich zu beantragen. 
(2) Wird eine Bestattung nicht rechtzeitig mit den erforderlichen Unterlagen bei der Fried-
hofsträgerin angemeldet, so ist die Friedhofsträgerin berechtigt, den Bestattungstermin bis zur 
Vorlage der erforderlichen Angaben und Unterlagen auszusetzen. Werden die erforderlichen 
Unterschriften nicht geleistet, kann die Bestattung nicht verlangt werden. 

 
 
 
 

§ 16 
Andere Bestattungsfeiern am Grab 

 
(1) Der Friedhof ist mit christlichen Symbolen ausgestattet; es besteht keinerlei Anspruch 
auf Entfernung, Veränderung oder Verhüllung derselben. 
(2) Bestattungsfeiern anderer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften am Grab 
sowie Ansprachen am Grab bedürfen der Zustimmung der Friedhofsträgerin. 
(3) Kränze können mit kurzen Widmungsworten, soweit diese nicht widerchristlichen In-
halts sind, nach Abschluss der Bestattungsfeier an der Grabstätte niedergelegt werden. 
(4) Kranzschleifen dürfen keine Inschriften widerchristlichen Inhalts tragen; andernfalls 
können solche Schleifen entfernt werden. 

 
 

§ 17 
Musikalische Darbietungen 

 
(1) Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern auf dem Friedhof ist 
vorher die Zustimmung der Friedhofsträgerin einzuholen. 
(2) Besondere Feierlichkeiten auf dem Friedhof (einschließlich Musikdarbietungen) außer-
halb einer Bestattungsfeierlichkeit bedürfen der rechtzeitig einzuholenden Zustimmung der 
Friedhofsträgerin. 
 
 

§ 18 
Zuwiderhandlungen 

 
Wer den Bestimmungen dieser Friedhofssatzung zuwiderhandelt, kann durch eine beauftragte 
Person der Friedhofsträgerin zum Verlassen des Friedhofs veranlasst, gegebenenfalls durch 
die Friedhofsträgerin wegen Hausfriedensbruchs angezeigt werden. 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Haftung 

 
Die Friedhofsträgerin haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung 
des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder 
durch höhere Gewalt entstehen. 
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§ 20 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
(1) Diese Friedhofssatzung und alle Änderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
öffentlichen Bekanntmachung. 
(2) Öffentliche Bekanntmachungen oder Aufforderungen erfolgen im vollen Wortlaut im 
Amtsblatt für den Kreis Paderborn. 
(3) Außerdem können die Friedhofssatzung und alle Änderungen zusätzlich durch Aushang 
und Kanzelabkündigung bekannt gemacht werden. 
(4) Die jeweils gültige Fassung der Friedhofssatzung liegt zur Einsichtnahme in den Ge-
meindebüros der Evangelischen Kirchengemeinde Büren aus. 
 
 

§ 21 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofssatzung und alle Änderungen treten jeweils am Tage nach der Veröf-
fentlichung in Kraft. 
(2) Sie ersetzt alle früheren Satzungen. 
 

 
 
 
Büren, den 16. Juli 2008 

 
 
 
  Die Friedhofsträgerin   

 Siegel 
 
 
 
 
 
 

.....Gez. Dr. Rainer Reuter 

 

   
 
 

Gez. Mehl Gez. Wartenberg 
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In Verbindung mit der Einstweiligen Anordnung des 
Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Büren 

vom 16. Juli 2008 
kirchenaufsichtlich genehmigt. 

 
 

Bielefeld, 23. Juli 2008 
 

Siegel 
 
 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landekirchenamt 

Im Auftrag 
 

Gez. Jacob 
Jacob, Kirchenoberrechtsrat 

 
 

Az.: 723.01-4409 


